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RS OGH 1956/2/22 1Ob38/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1956

Norm

ABGB §812 B

Rechtssatz

Die Absonderung der Verlassenschaft ist einem Gläubiger nicht zu bewilligen, der nach dem Tode des Erblassers mit

dem Vertreter der Verlassenschaft ein die Verlassenschaft betreffendes Geschäft geschlossen hat.
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